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1. Inhalte des Notfallkonzepts und Beteiligte

2. Überblick der Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden

3. Das Notfallreglement als elementarer Bestandteil des Notfallkonzepts

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
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Notfallkonzept
InhalteBeteiligte

Ziel: 
Planung der 

Vorkehrungen, die 
durch die Betreiberin 
zu treffen sind, wenn 
der sichere Betrieb 

Ihrer Stauanlage nicht 
mehr gewährleistet ist

Alarmierungskonzept
(Mittel der Alarmierung der 
Bevölkerung wie allg. Alarm (und 
ggf. Wasseralarm), 
Festlegung der Gefahrenstufen)

Notfallreglement
(Überflutungskarte, Gefahren-
analyse, Notfallstrategie, 
Notfallorganisation, 
Einsatzdossier)

Betreiberin und deren 

Notfallorganisation

Aufsichtsbehörde

Organe Bev.schutz

Kanton und Gemeinde

Organe Bev.schutz Bund 

(NAZ und  BABS)

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
1. Inhalte des Notfallkonzepts und Beteiligte
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Alarmierungskonzept

Notfallreglement

Die Aufsichtsbehörde prüft und genehmigt 
das Notfallreglement. Sie verteilt die 
Überflutungskarten und das Einsatzdossier 
an die NAZ und die kantonalen 
Führungsorganisationen der betroffenen
Kantone

Der Aufsichtsbehörde hat beim Aufbau des 
Alarmierungskonzepts keine Rolle zuteil. 

Sie hat im Ereignisfall unterstützende Funktion,
mgl. Massnahmenverfügung, Erhöhung der 
Gefahrenstufe

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
2. Überblick der Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden
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Betreiberin der Stauanlage

Mittel wie z.B. 
Wasseralarm-
komponenten

Stauanlagenaufsichtsbehörde

Mittel wie z.B. 
Sirenenanlagen

Prüfung und Freigabe Alarmierungsmittel
durch BABS

NAZ

Kommunikationswege
zu Auslösestellen und 
zu EZ Kapo/Kanton

plant & 
realisiert

erstellt

erstellt & 
verteilt

plant & 
realisiert

plant & 
realisiert

Notfallreglement
Stauanlage Abgleich

EinsatzplanungKanton
Evakuierungs-
planung

erstellt,
verfügt

erstellt,
verfügt

Richtlinien, Hilfsmittel, 
Beispiele Notfallreglemente 
etc.

Richtlinien, technische 
Weisungen etc.

verteilt Überflutungskarten, Einsatzdossier

stellt zu

prüft, , genehmigt

•Entscheid bzgl. des Umfangs des
Notfallreglements bei Stauanlagen, 
die dem Schutz vor Naturgefahren 
oder der Flusshaltung dienen sowie 
bei sehr kleinen Stauanlagen (mind. 
Überflutungskarte und 
Einsatzdossiers)

•Prüfung und Genehmigung der 
Elemente des eingereichten 
Notfallreglements der Betreiberin der 
Stauanlage

•Weiterleitung der 
Überflutungskarten und des 
Einsatzdossiers an die 
kantonale Organe des 
Bevölkerungsschutzes wie auch 
an die NAZ

Kanton

BABSBFE

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
2. Überblick der Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden
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Genehmigungsinstanz: Aufsichtsbehörde

Ersteller Notfallreglement: Betreiberin

Zweck Notfallreglement: 
Dokumentation der durchgeführten Analysen und Vorsorgemassnahmen,
die für die Notfallbewältigung vorgesehen sind

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement

Mit Herausgabe der Richtlinie werden Musterreglemente veröffentlicht, modifiziert 
auch für Stauanlagen die dem Schutz vor Naturgefahren dienen und für Stauanlagen, 

die der Flussstauhaltung dienen
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

1. Überflutungskarte
= Karte mit Gebieten, die im Falle eines plötzlichen 
Bruchs voraussichtlich überflutet werden würden

2. Gefahrenanalyse 
= Analyse derjenigen Faktoren, welche die 
Notfallbewältigung stark beinträchtigen können

3. Notfallstrategie
= Festlegung der Massnahmen, die bei einer 
Gefahrensituation zu treffen sind

4. Notfallorganisation
= Dokument mit Funktion verantwortlicher 
Personen sowie Alarmierungsablauf

5. Einsatzdossier
= Dossier für den Einsatz im Notfall

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

1. Überflutungskarte
= Karte mit Gebieten, die im Falle eines plötzlichen  Bruchs (!) voraussichtlich 
überflutet werden würden

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement

- Ergebnis der Flutwellenberechnung (NICHT die Hochwassergefahrenkarte)
- Weiterleitung an die kantonalen Organe des Bevölkerungsschutz und NAZ
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

1. Überflutungskarte
= Karte mit Gebieten, die im Falle eines plötzlichen 
Bruchs voraussichtlich überflutet werden würden

2. Gefahrenanalyse 
= Analyse derjenigen Faktoren, welche die 
Notfallbewältigung stark beinträchtigen können

3. Notfallstrategie
= Festlegung der Massnahmen, 
die bei einer Gefahrensituation zu treffen sind

4. Notfallorganisation
= Dokument mit Funktion verantwortlicher 
Personen sowie Alarmierungsablauf

5. Einsatzdossier
= Dossier für den Einsatz im Notfall

Aufsichtsbehörde prüft :

Gültigkeit der Anfangsbedingungen (Stauhöhe. 
Stauvolumen, Breschenform) u. Berechnungsverfahrens,
Vollständigkeit der Darstellung, Plausibilität der 
berechneten Überflutungszonen 

Vollständigkeit der betrachteten Situationen, Erkennen 
der Schwachstellen, Erarbeitung Gegenmassnahmen

Vollständigkeit und Plausibilität der betrachteten 
Szenarien, Wirksamkeit der ausgewählten Notfallstrategie

Robustheit der internen Organisation, der 
Kommunikationsmittel und-wege, Sicherstellen der 
Abstimmung mit kantonalen Organen des Bev.schutz

Klarheit und Vollständigkeit

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

2. Gefahrenanalyse 
= Analyse derjenigen Faktoren, welche die Notfallbewältigung stark beinträchtigen 

können

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement

- Identifizierung und Beschreibung gefährdeter Elemente
(z.B. Zugang zur Talsperre, Regulierungs-und Ablassorgane, Kommunikation)

- Identifizierung mgl. Ereignisse
(z.B. Lawinen, Gletscherabbruch, Setzungen, Ausfall von Transportmitteln, Ausfall 

Betriebspersonal, Versagen Inklinometer, starke Regenfälle, Erdbeben, 

Murgang, Unwetter, Waldbrand, Versagen Schieber Grundablass, Stromausfall)

- Festlegung der zu treffenden Massnahmen im Ereignisfall



11
Aufsicht über die Sicherheit der kleineren Stauanlagen 5. Fachveranstaltung /               

Surveillance de la sécurité des plus petits ouvrages 5ème Manifestation 11.03.2015  Alexandra Beckstein, Bundesamt für Energie 

2. Gefahrenanalyse, Beispiel

2.1 Identifizierung und 
Beschreibung gefährdeter 
Elemente 

- Zugang zur Talsperre
- Regulierungs-und 
Ablassorgane
- Kommunikation

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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2. Gefahrenanalyse, Beispiel

2.2 Identifizierung mgl. Ereignisse

- Lawinen
- Gletscherabbruch
- Rutschungen
- Ausfall von Transportmitteln 
- Ausfall Betriebspersonal
- Versagen Instrumentierung
- starke Regenfälle
- Erdbeben
- Murgang
- Unwetter
- Waldbrand
- Versagen Schieber Grundablass
- Stromausfall

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

1. Überflutungskarte
= Karte mit Gebieten, die im Falle eines plötzlichen 
Bruchs voraussichtlich überflutet werden würden

2. Gefahrenanalyse 
= Analyse derjenigen Faktoren, welche die 
Notfallbewältigung stark beinträchtigen können

3. Notfallstrategie
= Festlegung der Massnahmen, 
die bei einer Gefahrensituation zu treffen sind

4. Notfallorganisation
= Dokument mit Funktion verantwortlicher 
Personen sowie Alarmierungsablauf

5. Einsatzdossier
= Dossier für den Einsatz im Notfall

Aufsichtsbehörde prüft :

Gültigkeit der Anfangsbedingungen (Stauhöhe. 
Stauvolumen, Breschenform) u. Berechnungsverfahrens,
Vollständigkeit der Darstellung, Plausabilität der 
berechneten Überflutungszonen 

Vollständigkeit der betrachteten Situationen, Erkennen 
der Schwachstellen, Erarbeitung Gegenmassnahmen

Vollständigkeit und Plausibilität der betrachteten 
Szenarien, Wirksamkeit der ausgewählten Notfallstrategie

Robustheit der internen Organisation, der 
Kommunikationsmittel und-wege, Sicherstellen der 
Abstimmung mit kantonalen Organen des Bev.schutz

Klarheit und Vollständigkeit

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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3. Notfallstrategie
= Festlegung der Massnahmen, die bei einer Gefahrensituation zu treffen sind

Vorbereitung insbesondere auf:
- Ausserordentlicher Anstieg Wasserspiegel
- Rutscherzeugte Impulswellen (Seespiegelabsenkung)
- Extremes Erdbeben
- (Sabotage, Terrorismus, militärische Bedrohung)

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement

Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

1. Überflutungskarte
= Karte mit Gebieten, die im Falle eines plötzlichen 
Bruchs voraussichtlich überflutet werden würden

2. Gefahrenanalyse 
= Analyse derjenigen Faktoren, welche die 
Notfallbewältigung stark beinträchtigen können

3. Notfallstrategie
= Festlegung der Massnahmen, 
die bei einer Gefahrensituation zu treffen sind

4. Notfallorganisation
= Dokument mit Funktion verantwortlicher 
Personen sowie Alarmierungsablauf

5. Einsatzdossier
= Dossier für den Einsatz im Notfall

Aufsichtsbehörde prüft :

Gültigkeit der Anfangsbedingungen (Stauhöhe. 
Stauvolumen, Breschenform) u. Berechnungsverfahrens,
Vollständigkeit der Darstellung, Plausabilität der 
berechneten Überflutungszonen 

Vollständigkeit der betrachteten Situationen, Erkennen 
der Schwachstellen, Erarbeitung Gegenmassnahmen

Vollständigkeit und Plausibilität der betrachteten 
Szenarien, Wirksamkeit der ausgewählten Notfallstrategie

Robustheit der internen Organisation, der 
Kommunikationsmittel und-wege, Sicherstellen der 
Abstimmung mit kantonalen Organen des Bev.schutz

Klarheit und Vollständigkeit

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement

Alarmierungs- und Informationswege während eines Notfalls 

4. Notfallorganisation
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RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement

4. Notfallorganisation
= Dokument mit Funktion verantwortlicher Personen sowie Alarmierungsablauf

Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

- Wichtig ist das Festlegen wie zwischen dem Betreiber und dem kantonalen Organ 
des Bevölkerungsschutz kommuniziert wird
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

1. Überflutungskarte
= Karte mit Gebieten, die im Falle eines plötzlichen 
Bruchs voraussichtlich überflutet werden würden

2. Gefahrenanalyse 
= Analyse derjenigen Faktoren, welche die 
Notfallbewältigung stark beinträchtigen können

3. Notfallstrategie
= Festlegung der Massnahmen, 
die bei einer Gefahrensituation zu treffen sind

4. Notfallorganisation
= Dokument mit Funktion verantwortlicher 
Personen sowie Alarmierungsablauf

5. Einsatzdossier
= Dossier für den Einsatz im Notfall

Aufsichtsbehörde prüft :

Gültigkeit der Anfangsbedingungen (Stauhöhe. 
Stauvolumen, Breschenform) u. Berechnungsverfahrens,
Vollständigkeit der Darstellung, Plausabilität der 
berechneten Überflutungszonen 

Vollständigkeit der betrachteten Situationen, Erkennen 
der Schwachstellen, Erarbeitung Gegenmassnahmen

Vollständigkeit und Plausibilität der betrachteten 
Szenarien, Wirksamkeit der ausgewählten Notfallstrategie

Robustheit der internen Organisation, der 
Kommunikationsmittel und-wege, Sicherstellen der 
Abstimmung mit kantonalen Organen des Bev.schutz

Klarheit und Vollständigkeit

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement

5. Einsatzdossier
= Dossier für den Einsatz im Notfall

Beinhaltet ALLE Dokumente, die die 
Notfallorganisation zur Bewältigung 
eines Notfalls benötigt:

� Organigramm Notfallorganisation 
mit Kontaktpersonen

� Alarmierungsablauf,
� Technische Information zur 

Stauanlage,
� Meldungsformulare, 
� Protokolle

Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

Weiterleitung an die kantonalen Organe des Bevölkerungsschutzes und NAZ
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Inhalt Notfallreglement: (gem. Art. 25 StAV) 

1. Überflutungskarte
= Karte mit Gebieten, die im Falle eines plötzlichen 
Bruchs voraussichtlich überflutet werden würden

2. Gefahrenanalyse 
= Analyse derjenigen Faktoren, welche die 
Notfallbewältigung stark beinträchtigen können

3. Notfallstrategie
= Festlegung der Massnahmen, 
die bei einer Gefahrensituation zu treffen sind

4. Notfallorganisation
= Dokument mit Funktion verantwortlicher 
Personen sowie Alarmierungsablauf

5. Einsatzdossier
= Dossier für den Einsatz im Notfall

Aufsichtsbehörde prüft :

Gültigkeit der Anfangsbedingungen (Stauhöhe. 
Stauvolumen, Breschenform) u. Berechnungsverfahrens,
Vollständigkeit der Darstellung, Plausabilität der 
berechneten Überflutungszonen 

Vollständigkeit der betrachteten Situationen, Erkennen 
der Schwachstellen, Erarbeitung Gegenmassnahmen

Vollständigkeit und Plausibilität der betrachteten 
Szenarien, Wirksamkeit der ausgewählten Notfallstrategie

Robustheit der internen Organisation, der 
Kommunikationsmittel und-wege, Sicherstellen der 
Abstimmung mit kantonalen Organen des Bev.schutz

Klarheit und Vollständigkeit

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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Besonderheiten für Notfallreglemente für Anlagen zum Schutz vor Naturgefahren 

StA Schutz Naturgefahren 

Überflutungskarte Keine Besonderheit, zwingend erforderlich

Gefahrenanalyse Mgl. des Verzichts in Absprache mit 
Aufsichtsbehörde 

Notfallstrategie Abgehandelt im Rahmen der kantonalen 
Einsatzplanung. Mgl. des Verzichts auf 
betriebseigene Notfallstrategie in Absprache mit 
Aufsichtsbehörde 

Notfallorganisation Evtl. schon integriert in kantonales Notfallkonzept

Einsatzdossier Keine Besonderheit, zwingend erforderlich

RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone
3. Notfallreglement
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RL Teil E: Notfallkonzept: 

Konkrete Umsetzung durch die Kantone

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Rückfragen während der Umsetzung 

sind wir erreichbar !

Jederzeit und gerne.


